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Sehr geehrter Flerr Bürgermeister Wink€ns,

auf der Grundlage von § 24 GO NRW rege ich an, der Rat möBe beschließen, die Verwahung zu beauttragen

auf der Parknraße eine angemessene Geschwindjgkeitsbegrenzung zu varanlassen.

Bearündunp:

Gem. de n Rlchlinlen für die Anla€e von Stadtstraß€n (RASI) ergeben slch dle Grundmaße für Verkehrsräu-

me von Kraftfahrzeu3en u.a. aus der Breite der Fahrzeuge und den Bewegungsspielräumen.

Die Bemessung von Fahrbahnquerschnitten ist davon abhängig ob Flächen für andere NutzunBsensprüche

fehlen oder nicht. Die erforderliche Fähßtreifenbreite hängt von der stärke des Linienbus- urd Schwerver-

kehm, der Führung des Radve rke hrs sowie von den auf Grund der örtliche n Gegebenhe iten und der Abwä-

gung der Nutzungsansprüche ve rfügbarEn Fläche n ab ( RASI, 6.1,1.1).

Zweistreifi8e ErschließungsstrJ3en sollen awhchen 4,50 m und 6,50 m breit sein, bei Linienbusverkehr:

6,50 m und bei geringem Linie nbusverke hr mit geringem Nutzungsanspruch: 6,00 m (RASI, 5.1.1.2).

Aufurund des Linienbusve rkeh rs ist aufder Parkstraße somit eine Mindestbreite von Mindestens 6,00 m er-

forderlich, urn die Empfuhlungen der RASt einzuhalten.
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Die Parksträße ist lediglich 5,50 m12 x2,75 m) breit und dort wird Linienverkehr abgewicl«elt; es in kein

Radweg vorhanden. somit sind auf der Parktraße für den vorhandenen verkehr lediglich .eingeschränkte

Bewegurgsspieläume" gege ben.

Eingeschänkte Bewegungsspielräumen können durch geringere Geschwindigke iten (<4O km/h) und eine

umsict|tiSe Fährweise kompensiert werden, die 44!9!4 durch eine geeignete Gestältung und verkehrsrecht-

liche Regelungen zu unterstai'tzen sind. (RASI,4.3, vgl. EFA,3.2.4'). Bei eweastreif igen Hauptverkehrsstraßen

kann beiSeringer Bege gn ungs häuiigke it des Lkw-Verkehrs und e iner vermindemen Geschwindigkek die

Fahrstreifenbreite 2,75 rn betm8en (RASI, 6.1.1.3).

Um die EmpfehlurEEn der RASI einzuhähen, ist auf der Pärkstraße die Einrictrung einer ceschwindigkeits-

beBrenzung anBezeigt.

lch bitte um we itere Veranlassung,

Mit freundliche n Grüßen
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